
Hinweise zu Wiederholungsanträge für Ermäßigung der 

Hortgebühren für das Schuljahr 2024/2025 

Sehr geehrte Eltern, 

bitte senden Sie die Wiederholungsanträge ausgefüllt und mit den jeweiligen 
Anlagen der Hortgebühren für das Schuljahr 2024/25 ausgefüllt, unterschrieben und 
mit den jeweiligen Anlagen bis zum 08.05.2024 per Mail an            
hortgebuehren@uh-kreis.de . Sie können Sie auch postalisch an das Landratsamt 
Unstrut-Hainich-Kreis, Fachdienst GLM/Hortgebühren, Lindenhof 1, 99974 
Mühlhausen schicken. 

Der Wiederholungsantrag ist erneut zu stellen, da generell für jedes Schuljahr eine 
Einkommensüberprüfung/Bescheinigung Kita für Geschwisterkinder erfolgen muss. 
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